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1.

Dem Streben nach bundesſtaatlicher Einigung Deutſch —

lands , in Folge der politiſchen Bewegungen des Jahres 1848 ,

traten wohl in keinem andern deutſchen Lande weniger , als in

Baden , dynaſtiſche und partikulariſtiſche Intereſſen hemmend

entgegen .
Es fehlt zwar nicht an dem Daſeyn der hiſtoriſchen und ſta⸗

tiſtiſchen Grundlagen , auf welche die herrſchende Dynaſtie

gleiche Anſprüche wie die Dynaſtien der kleinern Königreiche
mit vollem Rechte grüͤnden konnte . Das zähringiſch - badiſche

Fürſtenhaus war in der letzten Periode des deutſchen Reiches
wieder in die Reihe der deutſchen Regentenhäuſer erſten Ran⸗

ges empor geſtiegen , den es ſchon vor vielen Jahrhunderten ,
den Habsburgern , Hohenſtaufen und Welfen im Blute ver —

wandt , behauptet hatte . Allein man beſorgt nicht , daß die

Würde , das Anſehen und die wirkliche Macht jener Dynaſtien ,
deren Souveränetät weder in der Rheinbundsperiode , noch

unter dem deutſchen Bunde eine volle Wahrheit war , durch

eine Neugeſtaltung Deutſchlands leiden würden , welche in der

Natur der Sache begründete und in der Wirklichkeit beſtandene

Beſchränkungen ihrer Souveränetät im Geſammtintereſſe des

deutſchen Vaterlandes in verfaſſungsmäßige verwandelte und

ihnen dagegen für ihre Unabhängigkeit und Selbſtändigkeit , in

dem ganzen Umfang , in der ſie eine Wahrheit ſeyn konnte , um

ſo größere Sicherheit gab.
Es fehlte auch dem badiſchen Fürſtenhauſe unter der großen

Mehrheit des badiſchen Volkes nicht an warmen Sympathien⸗
Mit der Geſchichte des Regentenſtammes war die der altbadi —
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ſchen Lande ſeit achthundert Jahren innig verflochten . Seit

der Gründung des Großherzogthums hatte bereits der vierte

Regentenwechſel die Bande zwiſchen dem vergrößerten Lande

und ſeiner Dynaſtie befeſtigt . In friſchem Andenken bewahrte
das geſammte Volk die ſegensreiche Regierung Carl Friedrichs ,
an die man gerne hiſtoriſche Erinnerungen an das bürger —

freundliche Wirken in den wiedergewonnenen zähringiſchen

Stammlanden knüpfte . —

Allein noch waren die alten Sympathien für das deutſche

Kaiſerthum nicht erloſchen ; noch war ein tauſendjähriges Rin —

gen nach innigerer Verbindung der brüderlichen Stämme und

ihrer Fürſten unter ihrem gemeinſchaftlichen Oberhaupte un —

vergeſſen und die Wunde noch offen , die unſerm Nationalge —

fühl die Auflöſung des deutſchen Reiches geſchlagen hatte .

Es fehlt endlich in Baden ſo wenig wie anderwärts an dem

Bewußtſeyn der Intereſſen und Fähigkeiten , in welchem der

ſtaatliche Partikularismus ſeine Berechtigung findet . Man

durfte bis kurz vor der Kataſtrophe , die uns die vereinigten

Beſtrebungen der deutſchen Demokratie und der fremden Pro —

paganda bereiteten , mit Stolz hinweiſen auf die Blüthe des

Landes , um keinen Zweifel zu laſſen über die Fähigkeit ſei

ner öffentlichen Verwaltung , den wirthſchaftlichen und gei —

ſtigen Kräften des Volkes in einem geſonderten Staatsleben

eine glückliche Entwickelung zu verſchaffen . Wir hatten in die —

ſer Beziehung die Vergleichung unſerer Zuſtände mit dem der

blühendſten Provinzen großer Reiche nicht zu ſcheuen .
Aber man täuſchte ſich nicht über die natürlichen Grenzen ,

welche dem Partikularismus ein im Allgemeinen nie verkanntes

Bedürfniß der ſichern Wahrnehmung gemeinſamer Intereſſen

zu gleichem Vortheile aller Einzelſtaaten ſetzte.
Die Bundesacte , welche dies Bedürfniß befriedigen ſollte ,

hatte den Kreis der gemeinſamen Zwecke zu enge beſtimmt , und

die Natur der Gewalt , die ſie zur Erſtrebung ihrer beſchränkten
Zwecke geſchaffen hatte , entſprach nicht der Natur ihrer Auf —

gabe .

Gründliche Beſſerung ſchien nur von feſterer Einigung und
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vom Uebergang aus völkerrechtlichen Formen in ſtaatliche er —
wartet werden zu dürfen .

Das durch materielle und geiſtige Fortſchritte gehobene
Nationalgefühl der deutſchen Völker verlangt im Intereſſe der

Größe , der Macht und des Anſehens der geſammten Nation

eine feſtere Einigung ; nach ihr verlangte die gereifte Erkennt⸗

niß des Zuſammenhangs mancher volkswirthſchaftlichen Inter —
eſſen der Einzelſtaaten , deren wirkſamere Pflege zum Vortheil
Aller einer einheitlichen Leitung bedurfte ; nach ihr wies auch
hin die Sehnſucht nach der Aufnahme volksthümlicher Elemente
in die gemeinſamen nationalen Einrichtungen , welche in Folge
eines regern politiſchen Lebens der Einzelſtaaten weithin ſich
offenbart hatte ; nach dem gleichen Ziele hin drängte endlich
auch das Bedürfniß eines kräftigern Schutzes gegen die innern

und äußern Gefahren überall ſtärker hervortretender politiſcher
Bewegungen und die geſammte ſoziale Ordnung bedrohender
Beſtrebungen .

Die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Reform
war vom Beginn der Bewegungen des Jahres 1848 eine all⸗

gemeine und iſt ſeither eine ſolche geblieben . Eine Schwierig⸗
keit, welche in der Verſchiedenheit der konſtitutionellen Einrich —
tungen der einzelnen Bundesſtaaten lag , wurde von vornherein
durch einen raſchen Entſchluß der beiden Großſtaaten beſeitigt .
Aber die Anſichten über den Umfang der vorhandenen gemein⸗
ſamen Bedürfniſſe , über die dem Zwecke entſprechende Umge⸗
ſtaltung der Bundesverhältniſſe und die ſchicklichen Wege zum
Ziele liefen eben ſo , wie die Urtheile über die bisherigen Ver⸗

ſuche, die Aufgabe zu löſen , vielfach auseinander .

Wir wollen nur das Verhalten kurz beſprechen , das die ba⸗

diſche Regierung in Beziehung auf die große Frage beobachtet
hat . Alles , was hierüber bekannt geworden , dürfte die Be⸗

hauptung , die wir mit den erſten Worten dieſer Blätter aus⸗

geſprochen haben , vollkommen beſtätigen .
Hand in Hand mit den Ständen des Landes gehend hat die

Großberzogliche Regierung ſchon in den erſten Stadien der

Verhandlungen über die Neugeſtaltung Deutſchlands unum⸗
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wunden ſich bereit erklärt , der Einheit und Stärke des gemein —

ſamen Vaterlandes jedes Opfer zu bringen , das von allen

Bundesſtaaten in gleicher Weiſe verlangt würde . Sie hat ſich

in dieſem Sinne im Verlaufe der Verhandlungen insbeſondere

in Bezug auf die Oberhauptsfrage ( über die Bildung der ein —

heitlichen Gewalt im Allgemeinen ) eventuell ausgeſprochen .

Nachdem die Berathungen der Nationalverſammlung zu dem

Entwurf einer Reichsverfaſſung geführt hatten , legte von die —

ſer zweiten Leſung die Großherzogliche Regierung einverſtänd —

lich mit andern Bundesſtaaten über eine Reihe von Beſtim⸗

mungen ihre Erinnerung und Bedenken dar , ohne jedoch ihre

frühere Erklärung dadurch hinterher zu bedingen oder zu be —

ſchränken .
Aus dem ausgeſprochenen Zweck der Berufung der National —

verſammlung und der darauf bezüglichen Verhandlungen , na —

mentlich aus der königlich preußiſchen Erklärung vom 28 . Ja⸗

nuar 1849 hatte ſich eine alternative Aufgabe herausgeſtellt .
Es handelte ſich um die neue Begründung einer Verfaſſung

für das geſammte Deutſchland , oder eines ſämmtliche deutſche

Länder außer Oeſtreich umfaſſenden Bundesſtaates und im

letztern Falle zugleich nur um einen an die Stelle des Bundes

von 1815 tretenden weitern Verein mit Oeſtreich .
Man mußte die Macht der Verhältniſſe anerkennen , welche

Oeſtreich nicht geſtatteten , in eine bundesſtaatliche Verbindung
in dem ganzen Umfang der Zwecke einzutreten , deren gemein —

ſchaftliche Erſtrebung die Wohlfahrt aller übrigen deutſchen
Länder zu bedingen ſchien . Mit der königlich preußiſchen Re⸗

gierung glaubte man aber hierin kein Hinderniß der Gründung
eines engern bundesſtaatlichen Vereins neben der fortdauern —

den feſten Verbindung mit Oeſtreich erblicken zu dürfen .
Der Vorbehalt , den die Nationalverſammlung in der letzten

Beziehung in ihren Beſchlüſſen über die Reichsverfaſſung

machte , entſprach einer rechtlichen Nothwendigkeit ; und die

Unabweislichkeit eines wechſelſeitig anerkannten Bedürfniſſes

ließ nicht daran zweifeln , daß die vorbehaltenen Verhandlun⸗

gen nun zu einer befriedigenden Vereinbarung führen würden .
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Unter dieſem Vorbehalte konnte Baden der aus den Bera⸗

thungen der Nationalverſammlung hervorgegangenen Reichs —

verfaſſung in Gemäßheit ſeiner frühern Erklärungen ſeine bei —

ſtimmende Anerkennung nicht verſagen .

Indem die Großherzogliche Regierung ſie ausſprach , erklärte

ſie zugleich ihre Zuſtimmung zu der getroffenen Wahl des

Reichs - Oberhaupts .
Wie aus ihrer erſten Zuſage leuchtete auch aus ihrer ſpätern

der Reichsverfaſſung zuſtimmenden Erklärung hervor , wie ſie

ſich bewußt war , daß ſie in ihrer Stellung durch Feſthaltung

eigener Anſichten , die ſie in der gemeinſamen Berathung der

Bevollmächtigten ausgeſprochen hatte , einen entſcheidenden

Einfluß auf die Geſchicke des gemeinſamen Vaterlandes aus⸗

zuüben gegenüber der Nationalverſammlung und den beiden

Großmächten nicht berufen ſeyn könne ; vielmehr nur durch

eine unbedingte Reſignation unter alleinigem Vorbehalt der

prinzipiellen Gleichberechtigung der deutſchen Staaten zu ra⸗

ſcher Erſtrebung der Einheit und Einigung beizutragen ver —

möge .
In der That war wohl nicht zu verkennen , daß ohne eine

ſolche Reſignation , welche ſich alle Staaten , die nicht wie die

beiden Großmächte von ihrer eigenen wirklichen Macht getra —

gen werden , und ſich ſelbſt genügen können , freiwillig auflegen ,

das große Ziel der Einigung nicht zu erreichen ſey .

Ohnerachtet ſich ſehr weſentliche Bedenken gegen manche

Beſtimmungen der Verfaſſung erhoben , konnte ſie ſich um ſo

leichter entſchließen , ihre beiſtimmende Anerkennung zu erklä⸗
ren und damit jede Principienfrage bei Seite zu legen , weil ſie

in jeder Verzögerung einer feſten Geſtaltung unſerer Zuſtände

ein größeres Uebel und eine größere Gefahr erblickte , und die

Begründung einer kräftigen Centralgewalt zur Beruhigung

der herrſchenden Aufregung als das nächſte und dringendſte

Bedürfniß betrachtete , zugleich auch die Verbeſſerung der Ver⸗
faſſung einer Reviſion in vorausſichtlich minder bewegter ruhi⸗

ger Zukunft vertrauensvoll überlaſſen zu dürfen glaubte .

Sie gab ſich dabei der Hoffnung hin , daß ſie einer allgemei⸗
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nen Uebereinſtimmung begegne und die Anſtände , die gegen die

gleichbaldige Verwirklichung der Reichsverfaſſung ſich ergeben
ſollten , alsbald in verſöhnlichem Geiſte durch Verſtändigung
mit der Nationalverſammlung ihre allſeitig befriedigende Er —

ledigung finden würden .

Daß die Großherzogliche Regierung jedes Ergebniß einer

ſolchen Verſtändigung , inſofern es nur die von vornherein in

Anſpruch genommene Gleichberechtigung nicht verletzte , nicht

ablehnen konnte und vielmehr nur mit Freude begrüßen würde ,

ging aus allen ihren Erklärungen hervor .
Sie mußte aber in der Lage , in der ſie ſich befand , und ge —

genüber nahe drohender Gefahren , jeden Schritt vermeiden ,

welcher die Aufrichtigkeit und den Ernſt ihrer Erklärungen auch

nur ſcheinbar in Zweifel ſetzen konnte .

2

Um das Verhalten der badiſchen und überhaupt des größern
Theils der deutſchen Regierungen , welche der Reichsverfaſſung
zuſtimmten , zu beurtheilen , mag man die Bedenken näher be —

trachten , die ſich gegen deren Inhalt erhoben , und welche gegen
die Gefahren des Augenblicks abzuwägen waren ; wobei zu—

gleich die Umſtände berückſichtigt werden dürften , welche die

Hoffnung einer ſchließlichen raſchen Verſtändigung nicht ganz
hatten verſchwinden laſſen .

In Bezug auf den Vorbehalt , welchen die Großherzogliche
Regierung an ihre von vorn herein erklärte Bereitwilligkeit ,
der Einigung Deutſchlands jedes Opfer zu bringen , geknüpft
hatte , war kein Anlaß zu Bedenken gegeben , da die Frankfurter
Aufſtellung der Reichsverfaſſung den Grundſatz der Gleichbe —
rechtigung der Einzelſtaaten und ihrer Dynaſtien nicht verletzte ,

ſondern vielmehr Vorſchläge abgelehnt hatte , welche Baden

mit empfindlicher Zurückſetzung bedrohten .
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